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867/2013 

Vorlage 

 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung  
zurückgestellt 

10.07.2013 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 04.09.2013 

 
 
Entsendung von Vertretern der Stadt in die Gremien der "Entwicklungs-
gesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH" 
 
Die Entscheidung über diesen Punkt wurde in der Sitzung des Rates am 10.07. zu-
rückgestellt. 
 
Sachverhalt: 
 
a) Gesellschafterversammlung 
 
Nach dem Entwurf des Gesellschaftsvertrags werden die Gesellschafter durch eine 
Person in der Versammlung vertreten. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Herr Bürgermeister Thomas Fiedler wird als Vertreter der Stadt in die Gesellschafter-
versammlung entsandt. Die Vertretung richtet sich nach der Vertretung im Amt. 
 
b) Aufsichtsrat 
 
Die Stadt ist berechtigt, fünf Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. Der Bür-
germeister der Stadt Geilenkirchen ist kraft Amtes Mitglied des Aufsichtsrates. Die 
vier übrigen Vertreter der Stadt sowie ihre jeweiligen Stellvertreter, die gleichzeitig 
Mitglieder des Stadtrates sein müssen, werden nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl gem. § 50 Abs. 4 i.V.m. § 50 Abs. 3 GO NRW in einem Wahlgang bestellt 
(Verfahren nach Hare-Niemeyer). 
 
  
 

(Dezernat III, Herr Brunen, 02451/629106) 
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